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Substanziierungen möglich. Eine schlagwortartige Bezeichnung oder Ver-
weisung auf Anlagen genügt daher nicht (AG Hamburg-Blankenese 15.4.20, 
539 C 16/18, Abruf-Nr. 215449). |

Für die Einladung zur Eigentümerversammlung reicht es daher nicht aus, zu 
einem TOP „Beschluss über ergänzende und weiterführende Großsanierung“ 
einzuberufen, wenn tatsächlich über konkrete bauliche Einzelmaßnahmen beschlos-
sen werden soll. Nach Ansicht des AG genügt es aber, wenn in der Einladung 
auf ein Informations- und Empfehlungsschreiben des Beirats nebst Kostenauf-
stellung und den Vergabevorschlag des Architekten verwiesen wird. Dann 
schadet es auch nicht, wenn die in die Einladung aufgenommene Beschlussva-
riante bereits so festgezurrt wird, dass andere Anbieter nicht mehr zum Zuge 
kommen; den Eigentümern bleibt es unbenommen, den Antrag durch Negativ-
beschluss abzulehnen. Sie haben ein Beurteilungsermessen im Rahmen der 
Frage, „wie“ sie ihrer Erhaltungspflicht nachkommen. Nach Auffassung des 
AG ist das in der Rechtsprechung häufig vertretene apodiktische Erfordernis 
von mindestens drei Vergleichsangeboten abzulehnen, weil Eigentümer nicht 
verpflichtet sind, das günstigste Angebot anzunehmen und zu realisieren.

iHr PLuS im netz
mk.iww.de

Abruf-nr. 215449

▶▶ Rechtsanwaltsgebühr
Anwaltliche Geschäftsgebühr für Legal-tech-Anspruchsschreiben

| Fertigt ein Rechtsanwalt mithilfe von Legal-Tech-Software eine 
 Anspruchsschrift (z. B. in Fällen der Mietpreisbremse, Dieselskandal, Flug-
gastrechte), entsteht bereits hierdurch eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 
VV RVG (AG Köln 5.3.20, 120 C 137/19, Abruf-Nr. 215458). |

Die Legal-Tech-Software „berechnet“ das Bestehen eines Anspruchs und 
 generiert ein Anspruchsschreiben. Das AG begründet die Geschäftsgebühr 
damit, dass der Algorithmus genau dieselbe Dienstleistung erbracht hat, die 
ein Rechtsanwalt im mündlichen Gespräch und anschließend mit Verfassen 
eines Anspruchsschreibens erbringen würde. Diese kann – mangels Verzug – 
nicht gemäß §§ 280, 286 ZPO vom Schuldner erstattet verlangt werden. 
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Abruf-nr. 215458

Algorithmus erbringt 
dieselbe Dienstleis-
tung wie rechtsan-
walt

▶▶ Corona-Krise
mieter zahlt miete nicht: Darf Vermieter auf Kaution zugreifen?

| Ein Rückgriff auf die Kaution bei pandemiebedingten Zahlungsschwierig-
keiten des Mieters ist zwar möglich. Der Ausspruch einer Kündigung nach 
§ 543 Abs. 1, 569 Abs. 2a BGB für den Fall, dass der Mieter die Kaution (wiede-
rum pandemiebedingt) nicht wiederauffüllen kann, ist aber nicht möglich. |

Der Gesetzgeber hat dies in der Gesetzesbegründung ausdrücklich ausge-
schlossen (BT-Drucksache 17/10485, S. 25). Der Kündigungsgrund nach § 569 
Abs. 2a BGB betreffe nur den ursprünglichen Anspruch auf Sicherheitsleis-
tung, nicht hingegen etwaige Wiederauffüllungsansprüche. Eine Kündigung 
wäre auch nach der Rechtsprechung des BGH nicht möglich, weil in die  
anzustellende Interessenabwägung die gesetzgeberische Wertung des  
Art. 240 § 2 EGBGB einzubeziehen wäre (BGH 21.3.07, XII ZR 255/04).
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